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1. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Vorentwurf gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand vom 27.09.2023 bis einschließlich 02.11.2023 statt. 
 
 

Seitens der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen, Anregungen oder Einwände ein. 
 
 

2. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf (TÖB) gem. 
§ 4 Abs. 1 BauGB 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange fand vom 27.09.2023 bis einschließlich 02.11.2023 statt 
Es wurden 29 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (TÖB), deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann 
zum Vorentwurf gehört und entsprechend um Stellungnahme zu Ihrem Aufgabenbereich gebeten. 
 
2.1)  Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme, Anregung oder Einwendung  

  abgegeben: 
 

Behörde / TÖB  

Amt für Digitales, Breitband und Vermessung 
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
Bund der Selbständigen – Deutscher Gewerbeverband 
Bundesnetzagentur 
DB Immobilien – Region Süd 
DB Netz AG – Regionalbereich Süd 
Deutsche Telekom 
Industrie- und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz/Kelheim 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
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2.2) Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben in ihrer Stellungnahme ihre Zustimmung zur  
vorgelegten Planung bzw. ihre Nicht-Betroffenheit erklärt: 

 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

Landratsamt Schwandorf – Sg. 1.2 Hauptverwaltung und kommunale Abfallwirt-
schaft 

25.09.2023 26.09.2023 

Die Autobahn GmbH 26.09.2023 26.09.2023 
Tennet TSO GmbH 26.09.2023 26.09.2023 
Staatliches Schulamt 25.09.2023 25.09.2023 
Handelsverband Bayern – Der Einzelhandel e. V. 28.09.2023 05.10.2023 
PLEdoc GmbH 06.10.2023 06.10.2023 
Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz 09.10.2023 09.10.2023 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 13.10.2023 13.10.2023 
Regierung von Oberfranken – Bergamt 06.10.2023 13.10.2023 
Regierung der Oberpfalz – höhere Landesplanungsbehörde 18.10.2023 20.10.2023 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – Bereich Forsten 23.10.2023 23.10.2023 
Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord 23.10.2023 23.10.2023 
Regierung von Mittelfranken – Landeseisenbahnaufsicht 19.10.2023 25.10.2023 
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2.3) Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben Hinweise, Anregungen oder Einwendungen in  
   ihrer Stellungnahme vorgetragen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behörde / TÖB Stellungnahme vom Eingegangen am 

Landratsamt Schwandorf – Team 610 Bodenschutz 26.09.2023 26.09.2023 
Eisenbahn Bundesamt – Außenstelle Nürnberg 05.10.2023 10.10.2023 
Bayernwerk Netz GmbH 17.10.2023 18.10.2023 
Handwerkskammer Niederbayern – Oberpfalz 18.10.2023 19.10.2023 
Wasserwirtschaftsamt Weiden 27.10.2023 27.10.2023 
Landratsamt Schwandorf – Team 630 Naturschutz 30.10.2023 30.10.2023 
Landratsamt Schwandorf – Sachgebiet 3.1 Immissionsschutz und Abfallrecht 31.10.2023 31.10.2023 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Landratsamtes 
Schwandorf – Team 610 Bodenschutz vom 26.09.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung: 
Es kann festgestellt werden, dass keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Pla-
nung bestehen. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Landratsamtes Schwandorf – Team 610 Bodenschutz zur Kenntnis. 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Eisenbahn Bundesam-
tes – Außenstelle Nürnberg vom 05.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung: 
Es kann festgestellt werden, dass keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Pla-
nung bestehen.  
Der Hinweis zum Projekt „ABS Nürnberg/Regensburg – Furth im Wald – Grenze 
D/CZ“ wird zur Kenntnis genommen. 
 
Beteiligungsempfehlungen (DB Netz AG – Bahnausbau Nordbayern und 
DB Netz AG – Regionalbereich Süd) werden zur Kenntnis genommen. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Eisenbahn Bundesamtes – Außenstelle Nürnberg zur Kenntnis. 
Die oben genannten sonstigen Träger öffentlicher Belange werden zur Beteiligung 
mit aufgenommen. Es besteht kein Änderungsbedarf an der Bauleitplanung. Weite-
rer Handlungsbedarf kann derzeit nicht erkannt werden. 
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noch Eisenbahn Bundesamt – Außenstelle Nürnberg vom 
05.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Bayernwerk Netz 
GmbH vom 17.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung: 
Es kann festgestellt werden, dass keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Pla-
nung bestehen. 
 
Die Hinweise werden aufgenommen und unter „Textliche Hinweise und nachrichtli-
che Übernahmen“ (5. Unterirdische Versorgungsleitungen) ergänzt. 
 
Der Hinweis zur Kabelhausanschluss wird aufgenommen und unter „Textliche Hin-
weise und nachrichtliche Übernahmen“ (6. Kabelhausanschluss) ergänzt. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme der Bayernwerk Netz GmbH zur Kenntnis. Die oben genannten Anpassun-
gen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung der Bauleitplanes eingearbeitet. 
Weitere Handlungsbedarf kann derzeit nicht erkannt werden.  
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noch Bayernwerk Netz GmbH vom 17.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme der Handwerkskammer 
Niederbayern - Oberpfalz vom 18.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung: 
Es kann festgestellt werden, dass keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Pla-
nung bestehen. 
 
Betroffen wäre nur das Flurstück 1754/65. Dieses genießt Bestandschutz. 
Die Festsetzung wird mit dem Planzeichen „Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
innerhalb eines Baugebiets gem. §4 Abs. 3. Nr. 2 BauNVO“ dargestellt. Da es sich 
um ein faktisches WA handelt gelten für bestehende gewerbliche Nutzungen ohne-
hin die Immissionsrichtwerte bzw. immissionsschutzrechtlichen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse.  
 
Mit der bestandsgeschützten Nutzung, sind Erweiterungsmöglichkeiten zu vereinba-
ren die mit der Gebietskategorie WA harmonieren. Hierbei sind die im WA aus-
nahmsweise zugelassen Nutzungen zu beachten.  
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme der Handwerkskammer Niederbayern - Oberpfalz zur Kenntnis. Weiterer 
Handlungsbedarf kann derzeit nicht erkannt werden. 
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noch Handwerkskammer Niederbayern - Oberpfalz  
vom 18.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Wasserwirtschaftsam-
tes Weiden vom 27.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung: 
Es kann festgestellt werden, dass keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Pla-
nung bestehen. 
Der Hinweis zum Niederschlagswasser- / Abwasserbeseitigung wird zur Kenntnis 
genommen. Die Abwasserbeseitigung erfolgt durch das bestehende Kanalisations-
netz. Das Versickern von Niederschlagswasser soll durch die Festsetzung 5.2 Ver-
ringerung der Flächenversiegelung, in welcher das Verwenden von wasserdurchläs-
sigen Belagsarten festgesetzt wird, unterstützt werden. 
Der Hinweis/die Formulierung zu den Altlasten wurde angepasst. 
Der Hinweis zum Bodenschutz wird aufgenommen und unter „Textliche Hinweise 
und nachrichtliche Übernahmen“ (16. Bodenschutz) ergänzt. 
Der Hinweis zu Oberflächengewässer/Wild abfließendes Oberflächenwasser wird 
aufgenommen und unter „Textliche Hinweise und nachrichtliche Übernahmen“ (17. 
Oberflächengewässer/Wild abfließendes Oberflächenwasser) ergänzt. 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Schwandorf nimmt die Stellung-
nahme des Wasserwirtschaftsamtes Weiden zur Kenntnis. Die oben genannten An-
passungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung der Bauleitplanes eingear-
beitet. Weitere Handlungsbedarf kann derzeit nicht erkannt werden. 
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noch Wasserwirtschaftsamt   Weiden vom 27.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Wasserwirtschaftsamt Weiden vom 27.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Landratsamtes 
Schwandorf – Team 630 Naturschutz vom 30.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

Abwägungsempfehlung: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Pflanzenlisten wurde nach 
den Anforderungen des Landratsamtes Schwandorf - Team 630 Naturschutz ange-
passt. 
 
Die vier nicht heimischen Sträucher wurden aus der Liste entfernt. 
 
Es wird nicht weiter auf den Umweltbericht verwiesen, dies war ein Überbleibsel aus 
dem vorangegangenen Verfahren.    
 
Zu Abs. 3: Gemäß TL Baumschulpflanzen (FLL) muss die Stammhöhe mind. 2m 
betragen. (Norm gemäß Gütebestimmung für Baumschulpflanzen) 
 
Zu Abs. 4: Es wird nicht weiter auf den Umweltbericht verwiesen, dies war ein Über-
bleibsel aus dem vorangegangenen Verfahren. 
  
Der Hinweis zum Artenschutz wird aufgenommen und unter „Textliche Hinweise und 
nachrichtliche Übernahmen“ (15. Artenschutz) ergänzt. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschluss nimmt die Stellungnahme und die daraus re-
sultierenden Änderungen zur Kenntnis. Die oben genannten Anpassungen/Ergän-
zungen werden in die Entwurfsfassung des Bebauungsplans eingearbeitet. Weitere 
Handlungsbedarf kann derzeit nicht erkannt werden. 
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noch Landratsamt Schwandorf – Team 630 Naturschutz  
vom 30.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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Hinweis / Anregung / Stellungnahme des Landratsamtes Schwandorf 
– Sg. 3.1 Immissionsschutz und Abfallrecht vom 31.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

Abwägungsempfehlung: 
Der Hinweis zur aktiven Schallschutzmaßnahme wird aufgenommen und im Gutach-
ten (7.1 Aktive Schallschutzmaßnahmen, Seite 21) und in der Begründung (6.2.4 
Aktiver Schallschutz, Seite 32f.) ergänzt 
Im Abschnitt 6.2.4 der Begründung sowie in der aktualisierten schalltechnischen Un-
tersuchung (Seite 21) wird nun darauf verwiesen, dass bei der Überplanung von 
besiedelten Gebieten oder bei der Nachverdichtung aus städtebaulichen Gründen 
auf aktiven Lärmschutz für die Bestandsbebauung ausnahmsweise verzichtet wer-
den kann. Ergänzend ist es zu beachten, dass das Gutachten auf dem ursprüngli-
chen Geltungsbereich der vorhergehenden Planung (vgl. Anlage C Abbildung 9 
Seite 19) beruht. 
Im neuen Geltungsbereich bestehen keine relevanten Überschreitungen der TA 
Lärm und der 18. BlmSchV, daher sind keine aktiven Schallschutzmaßnahmen nö-
tig. Zudem verursacht der Bebauungsplan keine Verschlechterung der Ist-Situation. 
Bei der Überplanung des Bestandes, erfolgt die Gewährleistung der Konfliktbewälti-
gung in der Bauleitplanung durch passive Schallschutzmaßnahmen. Folglich werden 
gemäß der zitierten Passage des Bayerische Landesamt für Umwelt keine aktiven 
Schallschutzmaßnahmen als erforderlich erachtet. 
 
Der Hinweis zur aktuellen Einführungsbekanntmachung des StMB bezüglich des 
Nachweises der Luftschalldämmung wird in der schalltechnischen Untersuchung 
(Punkt 7.2) redaktionell ergänzt. Außerdem wurde ein Verweis zu dem betreffenden 
Dokument in der Begründung angefügt.  
 
Der Hinweis zur Notwendigkeit eines rechnerischen Nachweises des baulichen 
Schallschutzes gegen Außenlärm wird zu den Festsetzungen unter 4.8 aufgenom-
men und im Gutachten (Punkt 7.3) redaktionell ergänzt. Diese Festsetzung besagt 
nun: Mit den Baueingabeunterlagen für Neu-, Um- und Ausbauten ist ein rechnerischer Nachweis des 

baulichen Schallschutzes gegen Außenlärm vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die Außenbauteile 
aller schutzbedürftigen Räume das erforderliche Gesamt-Bauschalldämmmaß erf. R´w.ges einhalten. 
Das erforderliche Schalldämmmaß der Schallschutzfenster der Fassadenseiten bemisst sich nach DIN 
4109 in Verbindung mit VDI 2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“. 
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noch Landratsamt Schwandorf – Sg. 3.1 Immissionsschutz und Abfall-
recht vom 31.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

Der Hinweis zu den unzureichenden Festsetzungen zum Schutz von Schlaf- und 
Ruheräumen wird unter 4.8 als Festsetzung aufgenommen und im Gutachten (Punkt 
7.3) redaktionell ergänzt und die Festsetzungen zu den Lärmpegelbereichen IV und 
V entfernt, da diese durch die neue Festsetzung ersetzt wurde. 
Diese Festsetzung besagt nun ferner: In den Lärmschutzzonen 1 und 2 sowie in der Lärm-

schutzzone 3 südlich der Gartenstraße werden fensterunabhängige Lüftungen aller schutzbedürftigen 
Räume mittels kontrollierter Wohnraumbelüftung oder lärmgedämmter Einzelraumbelüftungseinrichtun-
gen festgesetzt. 
 
Die Lärmschutzzonierung wurde korrigiert. 
 
Der Hinweis zum Schallschutz beim Einsatz von Wärmepumpen wird aufgenommen und un-
ter Festsetzungen 4.8.1 ergänzt. In der Tabelle werden nun Mindestabstände von Wärme-
pumpen zur benachbarten schutzbedürftigen Bebauung empfohlen. 
 
Beschlussempfehlung: 
Der Planungs- und Umweltausschluss nimmt die Stellungnahme des Landratsamtes 
Schwandorf (Immissionsschutz und Abfallrecht) zur Kenntnis. Die oben genannten 
Anpassungen/Ergänzungen werden in die Entwurfsfassung des Bebauungsplans 
eingearbeitet. Weitere Handlungsbedarf kann derzeit nicht erkannt werden. 



Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 91 „Innenentwicklung in Kruckental“, nördlich der Wackersdorfer Straße 

Seite 18 | 21 

noch Landratsamt Schwandorf – Sg. 3.1 Immissionsschutz und 
Abfallrecht vom 31.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Landratsamt Schwandorf – Sg. 3.1 Immissionsschutz und 
Abfallrecht vom 31.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Landratsamt Schwandorf – Sg. 3.1 Immissionsschutz und 
Abfallrecht vom 31.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 
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noch Landratsamt Schwandorf – Sg. 3.1 Immissionsschutz und 
Abfallrecht vom 31.10.2023 Abwägungs- und Beschlussempfehlung 

 

 

 


